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Änderungsantrag zu V-52 (D-01)

Von Zeile 94 bis 97:
keine Genehmigungen für alle Rüstungsgüter zu erteilen, die in Syrien eingesetzt
werden könnten, kommt viel zu spät, ist völlig ungenügendreine Symbolpolitik und kein
wirksames politisches Signal an die türkische Regierungermutigt Präsident Erdogan,
seine verantwortungslose Politik ohne Risiko fortzusetzen. Denn bereits genehmigte,
aber noch nicht gelieferte Waffen, können so weiter problemlos an die Türkei exportiert
werden. Seit Anfang 2018 wurden deutsche 

Begründung

Zur Erledigung des Antrags D-02 ist dieser Änderungsantrag zu D-01 eingerichtet
worden in Absprache mit der Antragskommission und Bundesvorstand.
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